
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/2/18 96/11/0169
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1997

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KDV 1967 §34 Abs1 litd;

KDV 1967 §34 Abs3;

KFG 1967 §75 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 96/11/0215

Rechtssatz

Ein Leberfunktionsprobenbefund hat jene enzymatischen Parameter, die einen Rückschluß auf eine alkoholtoxische

Leberschädigung zulassen, zu enthalten. Dazu gehören auch "GOT, GPT und Gamma-GT".
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